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MAF Master Star Fund Deutsche Vermögensfonds I AG & Co. 

KG: Oberlandesgericht (OLG) Köln verurteilt M. T. wegen 

sittenwidriger Schädigung 

 
  
Das OLG Köln hat den ehemaligen Vertriebschef der Futura Finanz, Herrn M. T., wegen 
sittenwidriger Schädigung zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt. Die Revision zum 
Bundesgerichtshof (BGH) hat das OLG Köln nicht zugelassen. Der betroffene MSF-Anleger kann 
somit auf eine vollständige Rückzahlung seiner schon verloren geglaubten Gelder hoffen. 
 
Herr T. nahm aus einem Teil der bereits investierten Anlegergelder ein Darlehen in Millionenhöhe 
in Anspruch, um sich selbst aus der Untersuchungshaft freizukaufen. Anschließend setzte er den 
Vertrieb der Anteile fort, ohne aber seine Vertriebsmitarbeitervon dieser Darlehensgewährung in 
Kenntnis zu setzen. Mithin blieben auch die MSF-Anleger ahnungslos und investierten ihr Geld in 
ein Unternehmen, das auch schon mal ungesicherte Millionendarlehen an U-Häftlinge vergibt. 
Eine solche Investition wäre bei entsprechender Aufklärung natürlich unterblieben. Herr T. aber 
profitierte durch Provisionszahlungen von den Abschlüssen und zog somit aus dem Schaden der 
Anleger einen unmittelbar eigenen Vorteil.  
 
Im Gegensatz zu einer eine Reihe von Amts- und Landgerichten, die hierin keine sittenwidrige 
Schädigung der beitrittswilligen MSF-Anleger sehen, fand das OLG Köln deutliche Worte und hob 
das noch Klage abweisende Urteil des Landgerichts Köln auf. Zur Verwerflichkeit des Handelns 
von Herrn T. sagte das OLG Köln u. a. folgendes: 
 

„Diese Vorgehensweise, die ein bezeichnendes Licht auf die Einstellung wirft, 
welche Wertschätzung ein Unternehmen der Achtung berechtigter 
Anlegerinteressen entgegenbringt, lässt sich nicht mit dem Argument 
rechtfertigen, die Hingabe verzinslicher Darlehen stelle sich im Vergleich zur 
Geldanlage auf dem Konto eines Kreditinstitutes nicht als wirtschaftlich nachteilig 
dar und sei für die Entschließung eines Anlageinteressenten mithin ohne Belang. 
Das Gegenteil ist richtig.“ 

 

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Das Urteil ist sehr zu begrüßen. Es ist im Rahmen des MSF-Komplexes vor allem wichtig, weil es 
helfen könnte, noch weitere Gerichte von einer deliktischen Haftung von Herrn T. zu überzeugen. 
Es ist gut begründet und trifft den Kern des Vorwurfs. Gegebenenfalls sind deliktische Ansprüche 
auch noch nicht verjährt. Die KANZLEI GÖDDECKE prüft dies gern. 
 
Quelle: Oberlandesgericht (OLG) Köln, Urteil vom 16. Dezember 2010, Az: 7 U 95/10; Revision nicht 
zugelassen 
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